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1. Eigenschaften und Definition der Rasse sowie Ziele

des Zuchtprogramms

1.1 Rassedefinition und Eigenschaften

Die Farbabstufungen reichen vom dunklen Rotbraun bis zum hellen Gelb auf weiliem Grund. Der
Korper ist gedeckt, gescheckt, gefleckt oder gesprenkelt. Unterbauch tberwiegend weil3, Ful3e
und Schwanzquaste weil3, Kopf tberwiegend weil, helles Flotzmaul. Die Fleckviehkuh ist mittel-
bis groRrahmig, dabei lang, breit, tief im Rumpf und besitzt eine starke Vorhand. Das Becken ist
breit und leicht abfallend. Fleckviehtiere haben trockene, in der Starke zum Kérperbau passende
GliedmaRRen mit festen Klauen. Das Euter ist fest angesetzt und hat einen ebenen Euterboden,
der auch nach mehreren Laktationen noch tber dem Sprunggelenk platziert ist.

Ausgewachsene Fleckviehkiihe weisen eine Kreuzbeinhdhe von 140 bis 150 cm und einen Brust-
umfang von 210-240 cm bei einem Gewicht von 650 bis 850 kg auf.

Fleckvieh wird sowohl in der Doppelnutzung (Milch und Fleisch) im Milchviehbetrieb als auch in
der Fleischnutzung im Mutterkuh- und Mastbetrieb gehalten. In beiden Zuchtrichtungen wird eine
gUnstige Wirtschaftlichkeit erreicht durch ein hohes Futteraufnahmevermégen in Verbindung mit
regelmafiger Trachtigkeit und problemlosen Abkalbungen. Je nach Management und nattrlichen
Gegebenheiten werden in Abhangigkeit der Fitterungsintensitat Herdenleistungen von 7.000 kg
Milch mit 4,2% Fett und 3,7% Eiweil3 ebenso realisiert wie Leistungsniveaus Uber 10.000 kg
Milch. Die Laktationsleistung steigt bis zur 5. Laktation an. Eine markante Besonderheit der Rasse
ist die Spitzenstellung in der Eutergesundheit.

Die frohwtichsigen mannlichen Kalber eignen sich hervorragend fiir eine erfolgreiche Rinder-
mast und sind ein wichtiger Zusatzerl6s fur den spezialisierten Milchproduzenten. In der Inten-
sivmast der Jungbullen werden durchschnittliche tagliche Zunahmen von tber 1.300 g bei ei-
nem Schlachtalter von 16 - 18 Monaten erreicht. 85 bis 90% der Schlachtbullen werden in die
vom Markt gewiinschten Handelsklassen E und U bei einer Ausschlachtung von 57 — 60 %
klassifiziert. Schlachtkihe erreichen ein Schlachtgewicht von 350-450 kg. Die gefragten
Schlachtkdrper werden tberwiegend in die Handelsklassen U und R eingestuft und weisen eine
mittlere Verfettung und beste Marmorierung auf.

1.2 Zuchtziel

Fur die Rasse gilt das von BRS/ASR (Bundesverband Rind und Schwein e.V./ Arbeitsgemeinschatft
Suddeutscher Rinderzucht- und Besamungsorganisationen e.V.) offiziell festgelegte Zuchtziel.
Fleckvieh wird auf Doppelnutzung Milch und Fleisch sowie auf Robustheit und Fitness geziichtet.
Das auf die nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Produktqualitét ausgerichtete
Zuchtziel wird mit Bezug auf das beschriebene Rasseprofil durch den 6konomischen Gesamt-
zuchtwert definiert. Die Milch-, Fleisch- und Fitnessmerkmale stehen dabei in einem ausgewoge-
nen wirtschaftlichen Verhaltnis. Die einzelnen Merkmale sind entsprechend deren 6konomischer
Bedeutung auf Betriebsebene gewichtet.

Angestrebt wird vor allem eine weitere Verbesserung von Fitness- und Gesundheitsmerkmalen
sowie eine Steigerung der Lebensleistung. Ziel ist eine lange Nutzungsdauer mit einer mittleren
Lebensleistung von tber 30.000 kg Milch. Dies wird durch eine starke Gewichtung der Fitness-
merkmale mit Gber 40 % im Gesamtzuchtwert und einer konsequenten Umsetzung der Zuchtpro-
gramme gewahrleistet.

Des Weiteren wird die Verbreitung der natirlichen Hornlosigkeit angestrebt.

2. Geographisches Gebiet und Umfang der Zuchtpopulation
Der raumliche Téatigkeitsbereich des LTR erstreckt sich auf die Bundesrepublik Deutschland.
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Die Zuchtpopulation umfasst
a) alle im Zuchtbuch eingetragenen Tiere sowie
b) alle unter Milchleistungsprufung stehenden Kihe.
Aktuell (Stand 30.09.2024) umfasst die Zuchtpopulation
a) 2 Herdbuchbullen und 1.051 Herdbuchkihe sowie
b) 1.127 Kuhe unter Milchleistungsprifung
Tiere der Kategorie a) und b) unterliegen in vollem Umfang der Leistungsprifung gemaf Pkt. 4.

Am Zuchtprogramm beteiligte Zichter: 32; Stand: 30.09.2024

3. Zuchtmethode

Das Zuchtziel wird mit Mitteln der Reinzucht angestrebt. Eine begrenzte Verwendung fremder
Rassen ist im Rahmen der tierzuchtrechtlichen Bestimmungen mdglich.

Die Definition von Aquirassen (Rassen, die im Zuchtprogramm gleichgesetzt werden) mit gegen-
seitiger Eintragungsverpflichtung wird auf Gesamtpopulationsebene geregelt. Als Aquirassen gel-
ten alle europdaischen Fleckvieh Rassen gemald Europaischer Fleckviehvereinigung mit Aus-
nahme von Swiss Fleckvieh.

Tiere derselben Rasse, aber unterschiedlicher Zuchtrichtung kénnen entsprechend der Kriterien
der Zuchtbucheinteilung eingetragen werden.

4. Leistungsprufung

Die Leistungsprifungen werden gemalf3 den jeweils gultigen tierzuchtrechtlichen Bestimmungen
sowie den Richtlinien und Empfehlungen des BRS von den dafiir zustandigen bzw. beauftragten
Stellen durchgefiihrt. Der GAK-Foérdergrundsatz ,Verbesserung der Gesundheit und Robustheit
landwirtschaftlicher Nutztiere“ wird beachtet.

4.1 Milchleistung und somatischer Zellgehalt

Der gesamte Milchkuhbestand eines Mitgliedsbetriebes unterliegt der Pflicht der Milchleistungs-
prufung. Sie erstreckt sich auf die Merkmale Milchmenge, Fettgehalt, Fettmenge, Eiwei3gehalt
und Eiweilmenge sowie Zellzahl. Sie wird durch die regional zustéandigen LKV-Stellen nach den
Grundsatzen von ICAR (ICAR Recording Guidelines (siehe https://www.icar.org/index.php/icar-
recording-quidelines/)) und auf Basis der Verordnung tber die Leistungsprifungen und die Zucht-
wertfeststellung bei Rindern in der jeweils giltigen Fassung durchgefuhrt.

4.2 Melkbarkeit und Temperament

Die Melkbarkeitspriifung wird nach Mal3gabe und im Auftrag des Zuchtverbandes durch die be-
auftragten/zustandigen LKV-Stellen entsprechend der Empfehlungen des BRS durchgeflhrt. Es
wird das durchschnittliche Minutengemelk (DMG) aus den Parametern Milchmenge aus Haupt-
und Nachgemelk und Dauer des Haupt- und Nachgemelks berechnet. Alternativ kann auch eine
Besitzerbefragung erfolgen. Ggf. kann das Melkverhalten und das Temperament beim Melken im
Rahmen der Nachzuchtbewertung erfasst werden.

4.3 Fleischleistung
Eigenleistungsprufung auf Fleischleistung im Feld

Zuchtprogramm Fleckvieh - Doppelnutzung -4 -


https://www.icar.org/index.php/icar-recording-guidelines/
https://www.icar.org/index.php/icar-recording-guidelines/

Sie wird durchgefihrt vom Zuchtverband im Rahmen der Verbandsanerkennung. Bewertet wer-
den die Bemuskelung anhand einer Notenskala von 1 bis 9 und es wird die Lebenstagszunahme
(Gewicht/ Alter) erfasst.

Die Sammlung, Aufbereitung und Veroffentlichung der Prufungsergebnisse wird vom LTR durch-
gefuhrt.

4.4 Fitness, funktionale Merkmale, Gesundheit und Robustheit

Von der Qnetics GmbH bzw. dem zusténdigen LKV werden im Rahmen der Milchleistungspri-

fung folgende Merkmale erfasst:

Nutzungsdauer: Erstkalbealter, Abgangsdatum und Abgangsgrund

Es wird der Gehalt an somatischen Zellen bei jedem Probemelken erfasst.

Die Fruchtbarkeitsdaten werden auf der Grundlage der Besamungsmeldungen und Kalbemel-
dungen fir folgende Merkmale berechnet.

* Non-Return-Rate 56: Hierbei wird erfasst, ob innerhalb von 56 Tagen nach der Erstbesa-
mung eine erneute Belegung gemeldet wurde. Non-Return-Raten 56 werden getrennt fir
Kalbinnen und altere Kiihe erfasst.

» Rastzeit: Zeit von Abkalbung bis zur ersten Belegung in Tagen

* Verzdgerungszeit Kalbin: Zeit von der ersten bis zur erfolgreichen Belegung in Tagen

* Verzogerungszeit Kuh

Kalbeverlauf, Totgeburtenrate und Aufzuchtverluste werden aus den Meldungen an die HI-Tier—
Datenbank bzw. von der Qnetics GmbH bzw. dem zustandigen LKV tbernommen.
Datengrundlage fur das Merkmal Aufzuchtverluste sind folgende Verendungsmeldungen aus HI-
Tier:

* Tot geboren oder verendet bis 2. Tag (=Totgeburtenrate)

* Aufzuchtphase 1: 3. bis 30. Tag (m&annlich und weiblich)

* Aufzuchtphase 2: 31. Tag bis 10 Monate (mannlich)

» Aufzuchtphase 3: 31. Tag bis 15 Monate (weiblich)

Mit der Sammlung, Aufbereitung und Veroffentlichung der Daten sind die Qnetics GmbH bzw. der
zustandige LKV beauftragt.

4.5 Gesundheit

Grundlage sind die Uber HI-Tier erfassten Daten zu Festliegen (Milchfieber) und Nachgeburts-
verhalten sowie die Diagnosen und Beobachtungen aus dem Rindermonitoring-Programm zu
Mastitis, Zysten, Fruchtbarkeitsstérungen und Milchfieber. Die Datenlieferung erfolgt auf freiwil-
liger Basis von Landwirten und Tierarzten. Sammlung und Aufbereitung der Daten obliegen dem
LKV.

4.6  AuRere Erscheinung / Exterieur
Die Exterieurbewertung erfolgt einheitlich nach den Bestimmungen des BRS/ASR nach dem Be-
urteilungssystem fiir die Rasse Fleckvieh.

4.6.1 Beschreibung/Bewertung der Kiihe
Die Bewertung der Kiihe erfolgt nach Vorgaben von BRS und ASR. Die Bewertung der Fleck-
viehkihe ist mit dem elektronisch unterstiitzten Notenvorschlagsprogramm Fleckscore durchzu-
fuhren. Die Vergabe der Noten fir die Hauptmerkmale leitet sich aus den Ziffern fiir die Einzel-
merkmale (1 bis 9) bzw. aus den KdrpermalRen ab. Mangel und Besonderheiten aus der Exteri-
eurbewertung werden entsprechend der Liste von BRS/ASR in einer zweistufigen Skala fur Fun-
dament- und Eutermerkmale erfasst. (siehe www.fleckscore.com).

Zuchtprogramm Fleckvieh - Doppelnutzung -5-


http://www.fleckscore.com/

Merkmal

Rahmen

Fundament

Euter

Bemuskelung

Kreuzhohe

Mittelhandlange

Rahmen Beckenldnge
Hlftbreite
Rumpftiefe

Bemuskelung Bemuskelung
Fessel
Sprunggelenkswinkel

Fundament Sprunggelenksauspragung
Trachten
Beckenneigung
Voreuterldange
Schenkeleuterlange
Zentralband
Voreuteraufhdangung
Euterboden

Euter Strichlange
Strichdicke
Strichplatzierung vorne
Strichplatzierung hinten
Strichstellung hinten
Euterreinheit

Hauptnoten

Bewertungsskala

68-93
68-93
68-93
68-93

gemessen:
gemessen:
gemessen:
gemessen:
gemessen:

68-93

Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9
Note 1-9

cm
cm
cm
cm
cm

4.6.1.1Beschreibung/Bewertung der weiblichen Tiere im Rahmen des Zuchtprogramms

Die Beschreibung/Bewertung erfolgt durch den Zuchtleiter und/oder einem Beauftragten. Eine
Nachbewertung ist einmal mdglich. Grundsatzlich ist die letzte Bewertung unter Angabe der
Laktationsnummer in das Zuchtbuch, in die Tierzuchtbescheinigung und in andere Veroffentli-

chungen zu Gbernehmen.

4.6.2 Bewertung der Bullen

Die Bewertung der Bullen hinsichtlich der Exterieurmerkmale erfolgt auf Antrag des Tierbesitzers
zur Kérung/Verbandsanerkennung (Eintragung in die Hauptabteilung Herdbuch A).
Bewertet werden die Merkmale Rahmen, Bemuskelung sowie Fundament nach folgender No-

tenskala:
Note Bewertung

9

P NWHA OO N O

ausgezeichnet
sehr gut

gut
befriedigend
durchschnittlich
ausreichend
mangelhaft
schlecht

sehr schlecht
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4.7 Genomische Untersuchungen
Die genomische Selektion ist ein integraler Bestandteil des Zuchtprogramms des Zuchtverban-

des. Die Ergebnisse der genomischen Untersuchungen sind denen der Leistungsprufungen
gleichzusetzen.

5. Durchfihrung der Zuchtwertschatzung

Die Zuchtwertschatzung wird von den mit der Zuchtwertschatzung beauftragten Stellen gemaf
der Landervereinbarung vom 30.05.2000 von den beteiligten Rechenstellen fir Zuchtwertschét-
zung durchgefiihrt. Die Zuchtwertschatzungen werden dabei auf die vorhandenen Rechenzen-
tren aufgeteilt, wobei Bayern (Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft, LfL Grub) fir die
Merkmale Milch, Exterieur, Zellzahl, Melkbarkeit und Persistenz, Baden-Wirttemberg (Landes-
amt fir Geoinformation und Landentwicklung, LGL Kornwestheim) fur den Bereich Fleisch und
Osterreich (ZAR/ZuchtData Wien) fiir einen groBen Teil des Fitnesskomplexes mit den Merkma-
len Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Kalbeverlauf, Vitalitat (Totgeburtenrate, Aufzuchtverluste), die
Gesundheitsmerkmale und den Gesamtzuchtwert zustandig ist. Die Abstimmung bzgl. der an-
zuwendenden Methodik, der Auswahl der zu schatzenden Merkmale und der Definition des Um-
fangs der Zuchtwertschatzpopulation wird in Grundsatzentscheidungen von den Referenten der
zustandigen Ministerien gemeinsam mit dem Obmann der Rinderzucht Austria auf der Grundlage
von Empfehlungsbeschliissen des Beratenden Ausschusses Zuchtwertschatzung Rind getroffen.
Technische Details entscheidet das Zuchtwertschatzteam der Rechenstellen nach guter fachli-
cher Praxis. Auf der Grundlage der Beschlisse dieser Gremien kdnnen Zuchtwerte sowohl mit
genomischen, als auch mit konventionellen Schatzverfahren ermittelt werden. Soweit erforderlich,
werden die verwandten Methoden von ICAR/Interbull validiert.

Alle fur die Durchfiihrung der Zuchtwertschatzung benétigten Daten sind von den Mitgliedern des
Verbandes, den Leistungsprifungsorganisationen und ggf. den am Zuchtprogramm beteiligten
Besamungsstationen, den Rechenstellen flr Zuchtwertschatzung unverziiglich und unentgeltlich
zur Verfugung zu stellen.

Die Rechenstellen fur Zuchtwertschatzung fiihren die Zuchtwertschatzungen fir die zu schatzen-
den Merkmale fir alle Zuchtverbande der Schétzpopulation gemeinsam durch. Sie flihren dabei
eine Plausibilitatspriifung von Daten, Pedigrees und Genomdaten durch. Bei unplausiblen Daten
entscheiden die Rechenstellen fir Zuchtwertschétzung nach eigenem Ermessen, ob ein Tier mit
unplausiblen Daten einen Zuchtwert erhalt oder nicht.

Einzelheiten der Zuchtwertschatzungen fur die vom Zuchtverband gefiihrten Rassen sind den
Publikationen auf den Homepages der jeweiligen Rechenstelle zu entnehmen (www.Ifl.bay-
ern.de/itz/rind/030845/index.php und http://www.zar.at/download/ZWS/ZWS.pdf).

Zuchtwerte werden fir die vom Beratenden Ausschuss Zuchtwertschatzung beschlossenen
Merkmalskomplexe mit einem SingleStep GBLUP-Modell geschatzt. Zuchtwerte kdnnen in ihren
natirlichen Merkmalseinheiten oder als Relativzuchtwerte der Einzelmerkmale und Teil-zucht-
werte veroffentlicht werden. Wenn Zuchtwerte als Relativzuchtwerte veroéffentlicht werden, ge-
schieht dies auf einer relativen Basis mit einem Mittelwert von 100. Die Standardabweichung der
Relativzuchtwerte wird so eingestellt, dass Tiere mit einer Sicherheit der Zuchtwertschétzung von
100% eine Standardabweichung von 12 Punkten aufweisen. Die Skala der Relativzuchtwerte wird
in der Regel so gewabhlt, dass Zuchtwerte tiber 100 in die zlichterisch erwiinschte Richtung wei-
sen.

5.1 Gesamt- und Teilzuchtwerte

In die Zuchtwertschatzung gehen einzelne Merkmale sowie zu Teilindices zusammengefasste
Einzelmerkmale (z.B. Milchwert, Fleischwert) ein. Die genaue Zusammensetzung von Teilindizes
und Gesamtzuchtwert sind nachfolgend n&her beschrieben.
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Der Milchwert ist ein Relativzuchtwert aus den Merkmalen Fett-kg und Eiweil3-kg. Die Zucht-
werte werden Uber die Laktationstage 8 bis 312 zum 305-Tage-Zuchtwert aufsummiert. So flieRen
die Laktationszuchtwerte der ersten, zweiten und dritten Laktationen jeweils zu 1/3 gewichtet in
den Milchwert ein. Als wirtschaftliche Gewichte wird ein Verhéltnis von 1: 1,4 fur Fettmenge: Ei-
weilimenge verwendet.

Der Fleischwert ist ein Relativzuchtwert aus den Merkmalen Nettozunahme, Handelsklasse und
Ausschlachtung. Als wirtschaftliche Gewichte wird ein Verhaltnis von 22: 39: 39 fir Nettozu-
nahme, Ausschlachtung und Handelsklasse verwendet. Die Zuchtwerte von Bullen werden ab
einer Mindestsicherheit von 30% verdoffentlicht.

Der Fruchtbarkeitswert ist ein Relativzuchtwert aus den Merkmalen NR56 Kalbin, NR56 Kuh,
Rastzeit, Verzogerungszeit Kalbin, Verzdogerungszeit Kuh, frihe Fruchtbarkeitsstérungen und
Zysten. Der Fruchtbarkeitswert gibt Auskunft Gber die Fruchtbarkeit weiblicher Tiere und wird ab
einer Sicherheit von 30% verdoffentlicht.

Der Eutergesundheitswert ist ein Relativzuchtwert, der aus den Merkmalen Zellzahl und Masti-
tis mit wirtschaftlichen Gewichten im Verhéltnis von 70:30 berechnet wird. Als Hilfsmerkmale wer-
den die Exterieurmerkmale Vordereuteraufhdngung, Euterboden und Strichplatzierung ohne wirt-
schaftliche Gewichtung einbezogen. Fir die Zuchtwertschatzung werden die Zellzahlergebnisse
vom 8. bis zum 312. Laktationstag der Laktationen 1 bis 3beriicksichtigt.

Zuchtwert fir Melkbarkeit: in die Zuchtwertschatzung gehen Melkbarkeitsergebnisse vom 8. bis
zum 275. Tag der ersten Laktation ein.

Der Vitalitatswert ist ein Relativzuchtwert basierend auf dem Merkmal Totgeburtenrate paternal
und den drei Merkmalen der Aufzuchtverluste (I. 3. bis 30. Tag (méannlich und weiblich), II. 31.
Tag bis 10 Monate (mannlich) und Ill. (31. Tag bis 15 Monate (weiblich)). Beim Kalbeverlauf gibt
es zwei Zuchtwerte, den paternalen Kalbeverlauf und den maternalen Kalbeverlauf, die als Rela-
tivzuchtwerte dargestellt werden. Der maternale Kalbeverlauf ist ein Bestandteil des Gesamt-
zuchtwertes.

Die Nutzungsdauer ist im Bereich der funktionalen Merkmale neben der Fruchtbarkeit das wirt-
schaftlich wichtigste Merkmal in der Milchviehhaltung. Die Nutzungsdauer ist ein zusammenge-
fasstes Merkmal zur Beschreibung der genetisch bedingten Gesundheit und der Konstitution ei-
ner Kuh. Fir den Zuchtwert “Fitnesswert” werden neben direkten Informationen der Nutzungs-
dauer auch Zuchtwerte von korrelierten Informationsmerkmalen genutzt. Dazu z&hlen zurzeit die
Zuchtwerte fur Zellzahl, Fruchtbarkeit maternal, Persistenz und maternale Totgeburten.

Der Fitnesswert ist ein Selektionsindex, der aus den Zuchtwerten der funktionalen Merkmale
berechnet wird.

Neben der Nutzungsdauer gehen die folgenden Zuchtwerte ein: Fruchtbarkeitswert, Euterge-
sundheitswert, Vitalitatswert, Persistenz und der Kalbeverlauf maternal.

Fur die Gesundheitsmerkmale Mastitis, friihe Fruchtbarkeitsstérungen, Zysten und Milchfieber
werden Einzelzuchtwerte berechnet und ab einer Mindestsicherheit von 30% ausgewiesen. Die
Merkmale friihe Fruchtbarkeitsstérungen und Zysten sind Bestandteil des Fruchtbarkeitswertes
und somit auch indirekt des Gesamtzuchtwertes. Das Merkmal Mastitis geht in den Euterge-
sundheitswert ein und ist damit ebenfalls indirekt ein Bestandteil des Gesamtzuchtwertes.

Die Exterieur-Zuchtwertschatzung basiert auf den Daten, die in den Leistungsprifungen nach
4.6 erhoben werden. Die Leistungsprifung im Bereich der Exterieurmerkmale ist die Beschrei-
bung/Bewertung von zufallig ausgewéhlten Tochtern eines Bullen aus dem Ersteinsatz/Priifeinsatz.
In die Zuchtwertschatzung werden alle im Rahmen der Leistungsprifung erhobenen
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Exterieurdaten einbezogen. Die Veroffentlichung der Relativzuchtwerte Exterieur erfolgt in Form
eines Balkendiagrammes.

Daruber hinaus werden auch Méangel beziehungsweise Besonderheiten bei den Exterieurmerk-
malen veroffentlicht.

Gesamtzuchtwert

Der Gesamtzuchtwert ist ein Selektionsindex und stellt die mathematische Umsetzung des Zucht-
zieles dar. Mit der Berechnung eines 6konomischen Gesamtzuchtwertes konnen alle wirtschaft-
lich wichtigen Merkmale in einer Zahl kombiniert werden, nach welcher die Tiere objektiv und
optimal gereiht werden konnen. Entscheidend fir die Berechnung des dkonomischen Gesamt-
zuchtwertes beim Einzeltier sind die fur die einzelnen Merkmale geschatzten Zuchtwerte mit den
jeweiligen Sicherheiten. Fir die Berechnung eines Gesamtzuchtwertes missen die wirtschaftli-
chen Gewichte der Zuchtzielmerkmale und die entsprechenden genetischen Parameter bekannt
sein. Die geschatzten Zuchtwerte fiir die einzelnen Merkmale werden unter Berlicksichtigung der
jeweiligen Sicherheiten der Korrelationen zwischen den Merkmalen bzw. geschéatzten Zuchtwer-
ten und den geschéatzten wirtschaftlichen Gewichten multipliziert in einem Index kombiniert.

Der Gesamtzuchtwert umfasst die Merkmale Fett-kg, Eiwei3-kg, Nettozunahme, Ausschlachtung,
Handelsklasse, Nutzungsdauer, Persistenz, Fruchtbarkeitswert, Kalbeverlauf maternal, Vitalitats-
wert, Eutergesundheitswert und Melkbarkeit.

Das Exterieur geht indirekt Uber die Nutzungsdauer und den Eutergesundheitswert in den GZW
ein.
Die Gesundheitsmerkmale Mastitis, friihe Fruchtbarkeitsstorungen und Zysten werden ebenfalls

indirekt tber den Eutergesundheitswert und den Fruchtbarkeitswert im Gesamtzuchtwert bertck-
sichtigt.

Wirtschaftliche Gewichte pro genetischer Standardabweichung (in %) fir die einzelnen Merkmale
im Gesamtzuchtwert beim Fleckvieh

Merkmal %
. Fettmenge 18,6
Milch (38%) L
EiweiBmenge 19,4
Nettozunahme 4
Fleisch (18%) Ausschlachtung 7
Handelsklasse 7
Nutzungsdauer 10
Persistenz 3
Fruchtbarkeitswert 14
Fitness (44%) Kalbeverlauf
Melkbarkeit

Vitalitatswert
Eutergesundheitswert 10

5.2 Genomische Zuchtwerte
5.2.1 Genotypisierung

Die Genotypisierung erfolgt auf Antrag des Zuchtverbandes tber die Untersuchung von DNA-
Proben bei der GeneControl GmbH in Grub. Die Information aus den SNP-Markern (Genotyp)
wird in der Genomdatenbank, die vom LKV-Bayern e.V. betrieben wird, gespeichert. Die Zucht-
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wert-Rechenstellen tberprifen im Rahmen der genomischen Zuchtwertschatzung die Genoty-
pen im Hinblick auf deren technische Qualitat und Plausibilitdt. Im Rahmen der Genotypenauf-
bereitung werden die Abstammungen mit den von ICAR festgelegten Methoden Uberpraft. Fur
Tiere mit validierten Genotypen werden von den Rechenstellen genomische Zuchtwerte ge-
schéatzt.

5.2.2 Der genomische Wert (gZW)
Als Ergebnis der gemeinsamen Zuchtwertschatzung fir genotypisierte und nicht genotypisierte
Tiere im Single-Step Verfahren erhalten alle Tiere der Schéatzpopulation einen genomischen
Zuchtwert. Es werden ausschliel3lich gZW, sowie deren Sicherheiten veréffentlicht. Zusétzlich zu
den Zuchtwerten wird bei den genotypisierten Tieren auch die Rangfolge nach GZW in der
Gruppe der mannlichen Halbgeschwister ausgewiesen.
Die Zuchtwertschétzung fur neu genotypisierte Tiere wird zweimal monatlich durchgefuhrt. Der
Tierbesitzer bekommt das Ergebnis vom Zuchtverband Ubermittelt. Eine Aktualisierung der ge-
nomischen Zuchtwerte erfolgt fur alle Merkmale dreimal jahrlich zu den Veroffentlichungstermi-
nen im April, August und Dezember.
Die aktuellen Zuchtwerte von Besamungsbullen werden auf der Website www.Ifl.bayern.de/bazi-
rind veroffentlicht.
Details zur Durchfiihrung der Zuchtwertschéatzung sind auf der Homepage der LFL (www.Ifl.bay-
ern.de/itz ) zu finden.
Grundsatzlich kdnnen von ausléndischen Zuchttieren auch auslandische Zuchtwerte veroffent-
licht oder auf Tierzuchtbescheinigungen ausgewiesen werden. Dies geschieht jedoch nur, so-
lange kein aussagekraftiger nationaler Zuchtwert vorliegt. Die genauen Verdoffentlichungsregeln
entscheidet der Beratende Ausschuss Rind auf Vorschlag des Zuchtwertschatzteams.

6. Selektion
6.1 Auswahl von Tieren fir das Zuchtprogramm

6.1.1 Koring/Verbandsanerkennung von Jungbullen
Die Verbandsanerkennung ist Voraussetzung fir die Zuchtbucheintragung des Bullen in die
Hauptabteilung Herdbuch A. Sie ist einmalig und gilt lebenslang.
Die Bewertung erfolgt in den Merkmalen Rahmen, Bemuskelung sowie Fundament nach einer
Notenskala 1 bis 9.
Voraussetzungen:

- Eltern und GroReltern in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse eingetra-

gen

- Vater in der Hauptabteilung A eingetragen und mit vit- bzw. Interbull-Zuchtwert

- Mindestalter 11 Monate

- Bestatigung der elterlichen Abstammung nach einer unter 8.1 zugelassenen Methode

- Bullen mit Typisierung : goGZW = 106

- Bullen ohne Typisierung :

= PI2106
= Exterieurbewertung der Mutter in Rahmen, Bemuskelung, Fundament
und Euter je 280
- In begrundeten Fallen (seltene Blutlinie) konnen die Mindestanforderungen unterschritten wer-
den.
- Anforderungen an Bullenmutter mit genomischen Zuchtwert
1. goGZW = 106

2. Vater mit LfL- bzw. Interbull-Zuchtwert
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Ein Bulle wird verbandsanerkannt, wenn er in den Merkmalen Rahmen, Bemuskelung und Fun-
dament mindestens die Note 4 erreicht. Die Bewertung der aufl3eren Erscheinung erfolgt durch
den Zuchtleiter und/oder einem Beauftragten.

Die in die Hauptabteilung Klasse A eingetragenen Bullen erhalten nach der Verbandsanerken-
nung eine Herdbuchnummer.

Tiere, die nicht dem Rassetyp entsprechen, kbnnen von der Verbandsanerkennung ausgeschlos-
sen werden.

6.1.2 Auswahl von Bullen und Bullenmiittern im Rahmen des Zuchtprogrammes
Aufgrund der geringen Population der Rasse Fleckvieh — Doppelnutzung im Zuchtgebiet des LTR
erfolgt kein Prifprogramm fir die Reproduktion von KB-Bullen.

6.2 Einsatz von Bullen

6.2.1 Genomische Bullen
Liegt die Sicherheit des Zuchtwertes im Merkmal Milch bei gro3er gleich 50%, so kann der Bulle
direkt als genomischer Jungvererber in der Besamung eingesetzt werden.

6.2.2 Nachkommengeprifte Bullen
Nachkommengeprifte Bullen missen folgende Bedingungen erfiillen:
a) Sicherheit des goZW: mind. 82%

b) Exterieurbewertung: mind. 20 Téchter in mindestens 10 Betrieben

7. Fuhrung des Zuchtbuches
Die Zuchtbuchfiihrung erfolgt gemal Teil B. Abschnitt IV und V der Satzung des LTR.

7.1 Zuchtbucheinteilung

Das Zuchtbuch fur Fleckvieh wird nach mannlichen und weiblichen Tieren getrennt geflihrt.

Das Zuchtbuch fur mannliche Tiere umfasst eine Hauptabteilung mit den Klassen Herdbuch A
und B. Das Zuchtbuch fir weibliche Tiere umfasst eine Hauptabteilung und eine zusatzliche Ab-
teilung; die Hauptabteilung besteht aus der Klasse Herdbuch A. Die zusétzliche Abteilung gliedert
sich in die Klassen Vorbuch C und D.

Klassen Klassen
Abteilungen mannliche Tiere weibliche Tiere
Hauptabteilun Herdbuch A Herdbuch A
P 9 Herdbuch B
Zusatzliche Nicht méalich Vorbuch C
Abteilung 9 Vorbuch D
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Zuchtbucheinteilung

Zuchtbuch Abteilung Anforderungen an méann- Anforderungen an weibliche
Klasse liche Tiere Tiere
Hauptabtei- e Eltern, GroRvater und
lung des vaterliche GroRmutter Vater und Gro3vater in der
Zuchtbu- in der Hauptabteilung Hauptabteilung eines Zucht-
ches eines Zuchtbuchs der- buchs derselben Rasse
_ Klasse A selben Rasse eingetra- Mutter in der Hauptabteilung
Reinras- "Herd- gen oder Mutter und GroBmutter
sige buch A* * Mitterliche GroBmutter miitterlicherseits mindestens
Zuchttiere mindestens im Vorbuch in der zusatzlichen Abteilung
C derselben Rasse ein- des Zuchtbuches derselben
getragen Rasse
e gekort
e Eltern, GroRvater und
vaterliche Gro3mutter
in der Hauptabteilung
eines Zuchtbuchs der-
Klasse B .
" selben Rasse eingetra-
Herd-“ gen
buch B e Miitterliche GroBmutter
mindestens im Vorbuch
C derselben Rasse ein-
getragen
. Vater in der Hauptabteilung
Zusétzliche des Zuchtbuches
Abteilung Mutter in Klasse D der zusétzli-
des Zucht- Klasse C chen Abteilung eines Zucht-
buches ,Vorbuch buchs derselben Rasse
c* Ergebnisse der Leistungs-
prifung und ZWS
Vorbuch- laut Zuchtprogramm vorhan-
tiere den
o Ergebnisse der Leis-
tungsprifung und Zucht-
Klasse D wertschétzung laut
,vorbuch Zuchtprogramm vorhan-
D den

¢ Rassetypische Merkmale

BRS und ASR legen die verbindlichen Anforderungen fiir die einzelnen Abteilungen und Klassen
des Zuchtbuches fest.

Die Zuordnung der Zuchttiere in eine Abteilung oder Klasse ist unter Pkt. 7.5 erlautert und erfolgt
bei der Eintragung unter Berticksichtigung der Abstammung und Leistung.

7.2 Zuchtdokumentation (Aufzeichnungen im Zuchtbetrieb)

Die Angaben im Zuchtbuch werden auf der Basis der durch die Zuchter Ubermittelten Daten durch
den Zuchtverband gefiihrt. Die Meldung der Daten hat satzungsgemaf und entsprechen der in
7.3 festgelegten Fristen und Verantwortlichkeiten zu erfolgen.
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Jeder Zichter fuhrt eine Zuchtdokumentation fir die Zuchttiere seines Bestandes als Grundlage
fur die Eintragung in das Zuchtbuch. Die Zuchtdokumentation ist zeitnah und einwandfrei zu fih-
ren. Die Beauftragung eines Dritten mit der Filhrung der Zuchtdokumentation entbindet das Mit-
glied nicht von der Verantwortung fur die Richtigkeit der Aufzeichnungen. Berichtigungen sind zu
dokumentieren.

Inhalte der Zuchtdokumentation sind:

Kennzeichen des Zuchttieres entsprechend ViehVerkV

Geburtsdatum des Zuchttieres

Geschlecht des Zuchttieres

Abstammung

- Angabe von Eltern und Grof3eltern mit ViehVerkV-Kennzeichnung (soweit bekannt)

Besamungs- und Bedeckungsdaten gemaf TierZDV

- Angabe von Name und Zuchtbuch Nr. des Deck- bzw. Besamungsbullen

- Zeitpunkt der Belegung

Ergebnisse der Leistungsprifung

Kalbemeldung/ Geburtsmeldung

- Angabe von Kalbe- bzw. Geburtsdatum, Geschlecht und ViehVerkV

- Kennzeichnung des Kalbes

- Angaben von Totgeburten

Abgangs- bzw. Zugangsmeldungen

Bei Zuchttieren, die aus ET hervorgegangen sind, zusatzlich Aufzeichnungen tber

- die Kennzeichnung der genetischen Eltern, des Empfangertieres und des Embryos,

- den Zeitpunkt der Besamung und

- die Zeitpunkte der Entnahme und der Ubertragung des Embryos

e Tierzuchtbescheinigungen zugekaufter Zuchttiere, au3er wenn weibliche Tiere innerhalb ei-
nes Zuchtverbandes von einem Zichter zu einem anderen wechseiln.

e Angaben zu Genetischen Besonderheiten und Erbfehlern It. Nr. 13

e Auffalligkeiten von Anomalien und phanotypischen Missbildungen (Meldung an den Zucht-

verband).

7.3 Daten, Fristen und Zustandigkeiten fur die Meldung
7.3.1 Daten fir die Meldung

Jedes Mitglied/jeder Zichter ist verpflichtet, alle Kalbungen und damit die geborenen Kalber ein-
schlie3lich Totgeburten, alle Besamungen und/oder Bedeckungen, den Zugang und den Abgang
der Zuchttiere unter Beachtung der entsprechenden Fristen zur ordnungsgemafen Zuchtbuch-
fuhrung an den Zuchtverband oder die von ihm beauftragte dritte Stelle (vit, LKV) zu melden. Die
Nichteinhaltung der genannten Fristen kann nach MalRgabe des LTR mit zusatzlichen Gebuhren
belegt werden.

Geburtsmeldungen:
Geburtsmeldungen sind, vollstandig und korrekt ausgefillt, nach erfolgter Kalberkennzeichnung
gemal ViehVerkV tber HIT an den Zuchtverband oder die von dieser beauftragten Stelle zu
melden. Die Geburtsmeldung muss folgende Angaben enthalten:

¢ Lebensohrmarke (nach ViehVerkV) des Kalbes (auf3er bei Totgeburten)

e Rasse, Geschlecht und Geburtsdatum
Geburtsverlauf gemal BRS-Schlissel
Herdbuchnummer des Vaters und Lebensohrmarke (nach ViehVerkV) der Mutter
Besamungs- bzw. Deckdaten
Name und Anschrift des Besitzers

Belegdaten:
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Die vollstandigen Besamungsdaten sind mindestens vierteljahrlich zu melden. Die bei dem Zucht-
verband eingehenden Besamungsdaten werden mindestens monatlich aktualisiert und in die
Zuchtbicher Ubertragen.

Spatestens mit der Geburtsmeldung sind auch die Deckdaten dem Verband zu melden.
Eigenbestandsbesamer sind verpflichtet, Daten aller durchgefihrten Besamungen in der vorge-

gebenen Frist auf elektronischem oder schriftichem Wege an den Verband zu melden.

Beim Zukauf von Samen, der von auslandischen Besamungsstationen gewonnen wurde, ist die
Zuchtbescheinigung fir den Samen und Unterlagen fur die Identifikationsprufung der Nachkom-
men vorzulegen, sofern fir den Bullen noch keine deutsche Herdbuchnummer vergeben wurde.

Leistungsprufungsdaten:
Fur die Ubermittlung an den Zuchtverband ist eine Frist entsprechend der unter Pkt. 7.2.3 Anga-
ben einzuhalten.

Zu- und Abgénge:
Alle Zu- und Abgange sind innerhalb der vorgeschriebenen Fristen an den Zuchtverband oder die
beauftragte Stelle sofern sie nicht automatisiert aus HI-Tier ibernommen werden, zu melden.

7.3.2 Fristen und Zustandigkeiten

Art Frist Zustandigkeit
Geburtsmeldung / Kennzeichnung nach gultiger ViehVerkV, Tierbesitzer
Besamungsdaten monatlich Tierbesitzer
Deckdaten (Natursprung) monatlich Tierbesitzer
Zu- und Abgéange nach ViehVerkV Tierbesitzer
Leistungsprifungen (MLP) Vertrag Qnetics GmbH,

zustandiger LKV
Andere Leistungsprifungen

(z. B. Nachzuchtbewertung) unmittelbar nach Durchfuihrung Qnetics GmbH
Zuchtwertschéatzungen Vertrag LfL Grub, LGL Kornwestheim,
ZAR Wien

Alle weiteren fir die Zuchtbuchfiihrung relevanten Daten sind zeitnah in die Zuchtbticher zu Uber-
tragen. Dazu werden alle aktualisierten Leistungsprifungsdaten von den zustéandigen/beauftrag-
ten Stellen an die mit der Herdbuchflihrung beauftragte Stelle innerhalb der vorgeschriebenen
Fristen weitergeleitet.

Die Leistungsprufungen werden aktuell, direkt online vom LTR in die Zuchtbiicher eingetragen.
Alle Daten und Ergebnisse der Zuchtwertschatzung werden zeitnah nach der Veroffentlichung
durch das vit in die Zuchtbiicher Ubertragen.

Die Besamungsdaten sind mindestens vierteljahrig zu melden. Die beim LTR eingehenden Be-
samungsdaten werden mindestens monatlich aktualisiert und in die Zuchtbiicher Gbertragen.

Uberschreitung der Fristen

Werden Fristen bzgl. Geburtsmeldung, Besamungs- und Belegdaten Uberschritten oder erfolgen
die Meldungen fehlerhaft, kann eine stichprobenartige Abstammungskontrolle durch den Zucht-
verband angeordnet werden.

7.4 Inhalt des Zuchtbuches
Das Zuchtbuch muss fir jedes eingetragene Zuchttier folgende Angaben enthalten:
a) den Namen und die Anschrift (E-Mail wenn vorhanden) des Ziichters sowie des Eigentiimers
oder des Besitzers/Tierhalters,
b) das Geburtsdatum und Geburtsland des Zuchttieres,
¢) das Geschlecht des Zuchttieres sowie die Abteilung und Klasse, in der das Tier eingetra-
gen ist,
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b)
c)

d) das Kennzeichen (Lebensohrmarke bzw. Besamungsnummer) des Zuchttieres, seiner El-
tern und GroRReltern und die Klasse des Zuchtbuches, in der diese eingetragen sind,

e) bei Zuchttieren, die aus einem Embryotransfer hervorgegangen sind, die genetischen Eltern
und deren SNP-Typisierungsergebnisse, DNA-Mikrosatelliten bzw. Blutgruppen oder an-
dere vom Verband anerkannte Methoden zur Abstammungssicherung, sowie Angaben zur
Leihmutter,

f) bei Zuchttieren, deren Samen zur kinstlichen Besamung verwendet werden soll, deren
SNP-Typisierungsergebnisse, DNA-Mikrosatelliten bzw. Blutgruppen oder andere vom
Verband anerkannte Methoden zur Abstammungssicherung,

g) Entscheidung tber die Verbandsanerkennung,

h) alle Anpaarungsdaten und Art der Anpaarung fir weibliche Tiere,

i) den Zeitpunkt und, soweit bekannt, die Ursache des Abganges

i) Ergebnis der Abstammungsuberprifung einschlieB3lich diagnostischer Untersuchungsnum-
mer, sofern vorhanden,

k) Geburtsmeldungen und Lebensohrmarke der Nachkommen,

I) die Erlangung von Leistungszeichen und Pramierungen gemaf des Abklrzungsverzeich-
nisses,

m) Angaben tber den Verbleib des Tieres bei Verkauf,

n) genetische Besonderheiten und Erbfehler des Tieres selbst und seiner Eltern und Grol3el-
tern — sofern im Zuchtprogramm festgelegt,

0) alle dem Verband bekannten Ergebnisse der Leistungsprifungen mit Angabe des Datums
und der aktuellsten Zuchtwertschatzung mit Angabe des Datums und der Sicherheit,

p) das Datum der ausgestellten Tierzuchtbescheinigungen,

g) alle Ergebnisse genomischer Untersuchungen

Zuchtbuchanderungen sind nur autorisierten Personen gestattet und werden dokumentiert.

Fur in der Zusatzlichen Abteilung eingetragene Tiere enthalt das Zuchtbuch die gleichen Anga-
ben, sofern vorhanden.

Zuchtbuchdaten von Tieren, die in einem anderen Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind und
deren Daten zur Eintragung von Nachkommen beim Zuchtverband erforderlich sind, werden
nach Vorlage einer Tierzuchtbescheinigung tibernommen.

Fur Tiere von ehemaligen Mitgliedern, die ihre Mitgliedschaft beendet haben oder ausgeschlos-
sen wurden, ruht die Zuchtbuchfiihrung. Ebenso ruht die Zuchtbuchfihrung fur Tiere, die an
Nicht-Mitglieder verkauft wurden.

7.5 Zuchtbuchaufnahme
7.5.1 Eintragung in die Hauptabteilung

Alle beim Mitglied geborenen weiblichen Tiere werden mit der Geburt in das Zuchtbuch einge-
tragen, wenn sie gemaf der ViehVerkVO gekennzeichnet wurden, eine nach den Regeln der
Satzung festgestellte Abstammung haben und die Geburts- und Belegungsmeldung fristgerecht
erfolgt ist. Zur Zucht vorgesehene mannliche Tiere werden auf Antrag eingetragen, wenn sie
dieselben Anforderungen erfillen und

die Eintragung oder eine Tierzuchtbescheinigung beantragt wird oder,
die Tiere zur Typisierung angemeldet werden oder,
die Tiere zur Kérung angemeldet werden

Die Eintragung muss spatestens bei der Abgabe aus dem Betrieb oder zur Kdérung erfolgen.
Nachkommen nicht eingetragener Bullen kdnnen nicht in die Hauptabteilung des Zuchtbuches
tubernommen werden.

Die in die Hauptabteilung Klasse A eingetragenen Bullen erhalten nach der Kérung eine Herd-
buchnummer und werden an den zentralen Herdbuchbullenbestand gemeldet.
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7.5.1.1 Eintragungsanforderungen fur Bullen in das Herdbuch A
In das Herdbuch A werden Bullen auf Antrag des Zlichters eingetragen, wenn alle Voraussetzun-
gen fur die Verbandsanerkennung It. 6.1 erfullt sind.

7.5.1.2 Eintragungsanforderungen fir mannliche Tiere in das Herdbuch B

In das Herdbuch B werden ménnliche Tiere eingetragen, wenn ihre Eltern, Gro3vater und vater-
liche GroRBmutter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse eingetragen sind.
Die Grof3mutter muatterlicherseits kann auch in der zusatzlichen Abteilung ,Vorbuch C* eingetra-
gen sein.

7.5.1.3 Eintragungsanforderungen fir weibliche Tiere in das Herdbuch A
In das Herdbuch A werden weibliche Tiere eingetragen, wenn folgende Voraussetzungen erfullt
sind:
- Vater und Grofvater sind in der Hauptabteilung eines Zuchtbuches derselben Rasse einge-
tragen
- Mutter ist in der Hauptabteilung des Zuchtbuches oder Mutter und Muttersmutter sind in der
zusatzlichen Abteilung derselben Rasse eingetragen.

7.5.2 Eintragung weiblicher Tiere in die Zuséatzliche Abteilung
7.5.2.1 Eintragungsanforderungen fir Kihe in das Vorbuch C
Die Eintragung weiblicher Tiere in das Vorbuch C erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt
sind:

- der Vater muss in der Hauptabteilung derselben Rasse eingetragen sein,

- die Mutter ist mindestens in der Klasse D der zusatzlichen Abteilung des Zuchtbuches ein-

getragen,
- Ergebnisse der Leistungspriifung und Zuchtwertschatzung vorhanden.

7.5.2.2 Eintragungsanforderungen fur Kiilhe in das Vorbuch D
Die Eintragung weiblicher Tiere in das Vorbuch D erfolgt auf Antrag, wenn folgende Vorausset-
zungen erfullt sind:

- Ergebnisse der Leistungspriifung und Zuchtwertschatzung vorhanden,

- Rassetypische Merkmale gegeben

- 4 Generationen der Rasse Fleckvieh ununterbrochen nachweislich vorhanden.
Erflllt das Tier die Anforderungen fiir die Herdbuchklasse A und C nicht, erfolgt bei der Geburt
eine automatische Eintragung in die Herdbuchklasse D der Mutterrasse, wenn die Mutter in der
Hauptabteilung eingetragen ist, und die bei der Geburtsmeldung angegebene Rasse des Tieres
der Mutterrasse entspricht.

7.5.3 Zuchtbucheintragung von zugekauften Zuchttieren

Fur die Zuchtbucheintragung zugekaufter Zuchttiere ist mit dem Eigentimerwechsel grundsétz-
lich die gtiltige Tierzuchtbescheinigung des abgebenden Zuchtverbandes vorzulegen, bei dem
das Tier zuletzt eingetragen war. Das Original der Zuchtbescheinigung wird in der LTR-Herd-
buchstelle archiviert. Wird keine Zuchtbescheinigung vorgelegt, so kann bei weiblichen Tieren die
Eintragung in das Vorbuch erfolgen, mannliche Tiere kénnen nicht eingetragen werden.

Fur tragende Tiere missen dartiber hinaus eine Belegungsbestatigung (kann auf der Tierzucht-
bescheinigung vermerkt sein) sowie Unterlagen, aus denen sich die ldentitat des zur Belegung
genutzten Vatertieres ableiten lasst, eingereicht werden. Die Eintragung der Tiere erfolgt in die
Klasse des Zuchtbuches, deren Anforderungen sie erfiillen.

7.5.4 Eintragung von Zuchttieren aus Embryotransfer
Weibliche und auf Antrag auch mannliche Tiere, die aus Embryotransfer hervorgegangen sind,
werden erst dann in die Hauptabteilung des Zuchtbuches eingetragen, wenn die Tierzuchtbe-
scheinigung des Embryos (Teil A-D im Original oder in elektronischer Form) und das Ergebnis
der Abstammungsuberprifung vorliegen und die Eintragungsvoraussetzungen erfillt sind. Die
BRS-Empfehlung 7.2 zur ,Sicherung der Identitdt von Embryotransfernachkommen® ist einzuhal-
ten. Die Abstammungsuberprifung soll bis zum Alter von 6 Monaten, muss jedoch spatestens
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bei weiblichen Tieren bis zur ersten Kalbung, bei ménnlichen Tieren bis zur Verbandsanerken-
nung vorliegen. Mit der Eintragung in das Zuchtbuch erhalt jedes aus Embryotransfer hervorge-
gangene Kalb den Vermerk ,ET*. Spenderkihe kénnen auf Antrag den Vermerk ,EY* erhalten.

7.5.5 Zuchtbucheintragung von nicht im Bundesgebiet stehenden Besamungsbullen
Bei der Eintragung von nicht im Bundesgebiet stehenden Besamungsbullen wird bei Vorliegen
der sonstigen Voraussetzungen unter Beriicksichtigung des genomischen Exterieurzuchtwertes
auf die Exterieurbeurteilung zur Eintragung in das Herdbuch A verzichtet.

7.6  Nachtragliche Anderungen im Zuchtbuch

Anderungen sind nur autorisierten Personen gestattet, und sind zu dokumentieren
Nachtragliche Abstammungsergéanzungen aufgrund zum Beispiel versaumter bzw. fehlerhafter
Meldungen von Kalbungen bzw. Besamung/Bedeckung kénnen durch das Mitglied beim LTR un-
ter Vorlage der gefuihrten Zuchtdokumentation oder eines zweifelsfreien Abstammungsnachwei-
ses beantragt werden. Der Zuchtverband entscheidet nach der Priifung der Zuchtdokumentation
und gegebenenfalls stichprobenartig durchzufihrender Abstammungskontrollen, ob eine nach-
tragliche Abstammungsergénzung oder eine Abstammungskorrektur durch den LTR vorgenom-
men wird.

8. Identitatssicherung / Abstammungssicherung

Grundlage

Die Grundlagen fiir die Anerkennung der Abstammung eines Zuchttieres bilden die dem Zucht-
verband form- und fristgerecht vollstdndig und in der vorgeschriebenen Form gemeldeten Daten
insb. Besamungs- und/oder Bedeckungs- und Kalbedaten sowie die im Zuchtbuch des LTR oder
eines anderen anerkannten Zuchtverbandes vermerkten Abstammungsdaten der Eltern und
Grol3eltern. Routinemé&Rig wird bei allen neu einzutragenden Zuchttieren eine Plausibilitatspri-
fung der Daten vorgenommen.

8.1 Anerkannte Methoden

Die Abstammungsuberpriifung erfolgt durch den Abgleich genetischer Marker des Tieres und
seiner Eltern. Geeignete genetische Marker sind SNP-Genotypen und Mikrosatellitenprofile. In
Ausnahmeféllen kénnen bei sehr alten Tieren auch Blutgruppen als genetische Marker verwendet
werden. Voraussetzung fir die Anerkennung von Abstammungsuntersuchungsergebnissen ist,
dass das durchflihnrende Labor fiir die angewandte Methode die Akkreditierung von ICAR besitzt
(wwwe.icar.org ).

8.1.1 Uberprufung der vaterlichen Abstammung

Kann die vaterliche Abstammung nicht durch Besamungs- und/oder Bedeckungs- und Kalbeda-
ten plausibel dargelegt werden, erfolgt die Anerkennung erst nach Bestatigung der angegebenen
Abstammung durch eine der unter 8.1 angegebenen Methoden.

Die vaterliche Abstammung gilt grundsatzlich dann als plausibel, wenn das Muttertier, von wel-
chem das einzutragende Tier stammt, innerhalb der Brunstperiode nur von einem Bullen bedeckt
bzw. besamt wurde, die Deck- bzw. Besamungsmeldungen fristgerecht Gbermittelt wurden und
die Trachtigkeitsdauer innerhalb der rassespezifischen Trachtigkeitsdauer liegt.

8.1.2 Besamung/Bedeckung mit verschiedenen Bullen in einer Brunst
Werden bei mehreren Belegungen innerhalb derselben Brunst verschiedene Vatertiere einge-
setzt so gilt fur die Anerkennung der Vaterschatt folgendes:
e Liegt zwischen zwei Belegungen ein Zeitraum von 19-23 Tagen, so wird in der Abstammung
des Kalbes der 2. Belegbulle als Vater gesetzt.
e Fallt bei Nachbesamungen bzw. Nachbedeckungen mit verschiedenen Bullen die Geburt auf
einen Tag, der nach der Trachtigkeitsdauer gemaf 8.1.3 sowohl fur die erste als auch fir die
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zweite Besamung bzw. Bedeckung zutrifft, so muss zur Anerkennung der vaterlichen Ab-
stammung eine Abstammungsiberprifung erfolgen.
Wird die geforderte Abstammungssicherung nicht durchgefihrt oder kann das Ergebnis der Uber-
prufung die Vaterschaft nicht klaren, gilt der Vater als nicht bekannt.
Der LTR ist befugt, bei berechtigten Zweifeln eine Abstammungskontrolle durchfiihren zu lassen.

8.1.3 Tréachtigkeitsdauer

Die vaterliche Abstammung gilt nur dann als gesichert, wenn auch bei einmaliger Belegung die
von der BRS/ASR festgelegte rassespezifische Trachtigkeitsdauer eingehalten wurde. Diese be-
tragt fur die Rasse Fleckvieh 272 bis 303 Tage.

Fur mannliche Einlinge wird eine Abweichung von +1 Tag, fir Farsenkalbungen ein Abzug von 1
Tag und fur Mehrlingskalbungen ein Abschlag von 5 Tagen vorgenommen werden. Sollte diese
Trachtigkeitsdauer unter- bzw. tGiberschritten werden, so muss zur Anerkennung der véaterlichen
Abstammung eine Abstammungsuberprifung erfolgen.

8.1.4 Konsequenzen fehlerhafter Abstammungen

Festgestellte fehlerhafte Abstammungen sind im Zuchtbuch zu berichtigen. Dies gilt unabh&ngig
vom Zeitpunkt oder Umfang der festgestellten Fehler und umfasst sowohl die Abstammungsdaten
selbst, als auch sich hieraus ergebende Anderungen der Eintragungsentscheidungen bei dem
Tier selbst als auch bei den Nachkommen.

Bei vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Verstof3en gegen die Sorgfaltspflichten im Rahmen der
Abstammungssicherung kann das Mitglied vom Verband ausgeschlossen werden.

8.2 Routine- und anlassbezogene Uberpriifung der Abstammung

Zur Sicherstellung einer ordnungsgeméaRen Zuchtbuchfiihrung und zur Uberprifung der geneti-
schen Identitat der Zuchttiere, ist die Abstammung mindestens mit einer qualifizierten Stichprobe
von 0,2% der weiblichen geborenen Tiere gemal einer in 8.1 zugelassenen Methode zu Uber-
prufen.

Die Kosten fiir die Stichprobe tragt der LTR.

Kommt ein Mitgliedsbetrieb seiner Pflicht zur Uberpriifung der Stichproben-Abstammung inner-
halb einer vom LTR vorgegebenen Frist nicht nach oder erweist sich die Abstammung als falsch,
so wird dem betreffenden Kalb die Abstammung aberkannt und ein weiteres weibliches Tier aus
dem Bestand hinsichtlich seiner Abstammung auf Kosten des Zlichters tberprift. Sollte sich die
Abstammung des 2. Uberpriften Tieres ebenfalls als falsch erweisen, werden 25 % der weibli-
chen Tiere des Jahrgangs innerhalb des Betriebes hinsichtlich der Abstammung auf Kosten des
Zichters Uberpruft.

Bei mannlichen Tieren, die flir den Besamungseinsatz vorgesehen sind, ist vor Beginn des Be-
samungseinsatzes eine erneute Genotypisierung und Abstammungsiberprifung auf mutterliche
und véaterliche Abstammung nach 8.1 durchzufuhren.

Die vorgenommenen Uberpriifungen sind mit der diagnostischen Untersuchungsnummer, tber
die sich Verfahren und Testergebnisse zur Identitatssicherung und Abstammungsiberprifung
herleiten lassen, im Zuchtbuch zu registrieren. Die Zertifikate werden vom Zuchtverband 10 Jahre
aufgehoben.

Der Zuchtverband bzw. der von ihm eingesetzte Zuchtleiter ist jederzeit berechtigt, dartiber hin-
aus weitere MaRnahmen zur Uberpriifung der Abstammung mit Hilfe anerkannter Verfahren ent-
sprechend 8.1 durchzufuihren, insbesondere wenn sich die vorliegende Abstammung aufgrund
von

- Unstimmigkeiten in der Zuchtdokumentation

- verspateter Kalbermeldung

- UnregelméaRigkeiten bei vorherigen Abstammungskontrollen

- anderen begriindeten Zweifelsfallen
nicht bestatigt hat.
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9. Bestimmungen fir Tiere von denen Zuchtmaterial gewonnen wird

Zuchtmaterial darf nur von reinrassigen Zuchttieren auf zugelassenen Besamungsstationen oder
durch zugelassene ET-Einrichtungen gewonnen werden.
Bullen, von denen Samen gewonnen wird, missen:

e verbandsanerkannt / gekort sein,
e eine Zuchtbuchnummer besitzen.

e Die Sicherheit Milchwert muss mindestens 50% und im Fleischwert mindestens 30%betra-
gen oder es wird ein Prifeinsatz durchgefuhrt.

e Es muss das Ergebnis der vaterlichen und mutterlichen Abstammungsuiberpriifung nach ei-
ner in 8.1 zugelassenen Methode vorliegen.
Fur Samen von auslandischen Bullen gelten dieselben Bestimmungen unter Beachtung der Aus-
fuhrungen unter 7.5.5.
Weibliche Tiere, von denen Eizellen oder Embryonen gewonnen werden, missen

e einer Leistungsprifung oder Zuchtwertschétzung unterzogen worden sein.

e Fur das weibliche Spendertier missen nach einer zugelassenen Methode gemald 8.1 das
Ergebnis zur Uberprifung der Identitat vorliegen und die véterliche Abstammung bestatigt
sein.

e Es muss eine aktuelle Tierzuchtbescheinigung vorliegen.

10. Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen fir reinrassige Zuchttiere
Die Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen fir reinrassige Zuchttiere erfolgt entsprechend

den Vorgaben der VO (EU) 2016/1012 sowie der DVO (EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU) 2020/602
geandert durch DVO (EU) 2021/761.
Die Tierzuchtbescheinigung gehort zum Tier und wird auf Antrag des Eigentiimers/Besitzers aus-
gestellt. Der Eigentimer/Besitzer ist verpflichtet, diese sorgfaltig aufzubewahren und jedem
neuen Eigentimer/Besitzer des Tieres zu Ubergeben, bzw. bei einer Neuausstellung dem aus-
stellenden Verband zurlickzugeben.

11. Eintragungsbestatigung fir Vorbuchtiere

Sofern das weibliche Tier in der zuséatzlichen Abteilung des Zuchtbuches seiner Rasse eingetra-
gen ist, wird eine ,Eintragungsbestatigung fur ein in einer Zusatzlichen Abteilung eingetragenes
Tier” - keine Tierzuchtbescheinigung im Sinne der EU-Verordnung 2016/1012 - erstellt. Sie wird
auf weiRem Papier ohne Unterschrift und ohne Siegel ausgefertigt.

12. Tierzuchtbescheinigungen fur Zuchtmaterial

Die Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen fur Zuchtmaterial (Eizellen, Embryonen und Sa-
men) er-folgt entsprechend Anhang V der VO (EU) 2016/1012 i.V.m. DVO (EU) 2017/717 i.V.m.
DVO (EU) 2020/602 geandert durch DVO (EU) 2021/761. Der Zuchtverband macht hierbei Ge-
brauch von der Aus-nahme nach Artikel 31 (1) der VO (EU) 2016/1012.

Zuchtmaterial wird von einer Tierzuchtbescheinigung begleitet,
- bei Abgabe von Zuchtmaterial in andere EU-Mitgliedsstaaten/Vertragsstaaten/Drittlander
- bei Abgabe an andere Zuchtmaterialbetriebe innerhalb Deutschlands,
- bei Abgabe von Embryonen an Tierhalter
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- bei Abgabe von Samen an Tierhalter, wenn von diesen gefordert

Die Tierzuchtbescheinigung fir Samen und Eizellen besteht aus:
1. Teil A-der Kopie der Tierzuchtbescheinigung des Spendertieres, die vom zustandigen Zucht-
verband ausgestellt wurde.
2. Teil B-der Tierzuchtbescheinigung fir Zuchtmaterial dem Muster entsprechend der DVO
(EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU) 2020/602 geandert durch DVO (EU) 2021/761
3. Die Tierzuchtbescheinigung fir Embryonen besteht aus den Kopien der Zuchtbescheinigun-
gen fir die Spendertiere, die von den zustdndigen Zuchtverbanden ausgestellt wurden (Teil
A und B) und dem Teil C mit den Angaben fur den Embryo sowie ggf. Teil D mit den Angaben
zur Leihmutter.
Gemal Artikel 31 (1) der VO (EU) 2016/1012 kénnen Zuchtmaterialbetriebe im Einklang mit den
tierzuchtrechtlichen Bestimmungen Tierzuchtbescheinigungen fiir Zuchtmaterial ausstellen, so-
fern sie damit von einem Zuchtverband oder Zuchtunternehmen beauftragt wurden.
Eine Liste der von Zuchtverbdnden oder Zuchtunternehmen beauftragten Zuchtmaterialbetriebe
wird unter https://tgrdeu.genres.de/tierzuchtrecht/ verdéffentlicht.

13. Genetische und gentechnische Besonderheiten, Erbfehler

BRS/ASR legen die verbindliche Liste der genetischen Besonderheiten und Erbfehler fur die Rasse
Fleckvieh fest. Diese haben sich verpflichtet, diese Liste auf dem aktuellen Stand zu halten und diese
nur dann zu andern, wenn neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. Anderungen
werden der zustandigen Behdrde sowie den Mitgliedern unverziglich mitgeteilt. Die Liste ist Bestand-
teil des Zuchtprogrammes.

Das Verfahren der Feststellung von Erbfehlern erfolgt nach wissenschaftlich anerkannten Grundsat-
zen und wird auf bestimmte Gruppen (Bullen, die zur kiinstlichen Besamung eingesetzt werden; Bul-
lenmitter; ET-Spendertiere) beschrankt. Die Ergebnisse durchgefiihrter Untersuchungen auf geneti-
sche Besonderheiten und Erbfehler sind im Zuchtbuch zu fihren und auf der Tierzuchtbescheinigung
anzugeben.

13.1 Genetische Besonderheiten

Genetische Besonderheiten haben keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit oder das Wohlbefin-
den der Anlagetrager. In der folgenden Tabelle sind genetische Besonderheiten festgelegt, deren Be-
arbeitung aus zlchterischen und/oder 6konomischen Gesichtspunkten sinnvoll oder interessant sein
kann.

Genetische Be- Analyse- Test bei * Zeitpunkt Codierung
sonderheiten verfahren |Besamungs-| Bullen- | ET-Spender- |der Analyse** Trager Nicht-
bullen muttern tieren trager
Beta Kasein Gentest b.B. b.B. b.B. b.B. A2A2, A1A2;A1A1
Kappa Kasein Gentest b.B. b.B. b.B. b.B. BB, AB, AA, AE, BE
Hornlosigkeit Gentest b.B. b.B. b.B. b.B. PP, PP*, Pp, Pp*, P, P*, PS, | pp, pp*,
PS*, PP*, Pp*, PS* pp*

*  Gruppe, bei der der Test routinemaf3ig oder bei Bedarf (b.B.) durchgefiihrt wird

**  Stadium im Zuchtprogramm (z. B. vor Besamungseinsatz, bei Bedarf)

Codierungen Hornlosigkeit mit ,*“: Hornstatus aufgrund von Markertest

Codierungen Hornlosigkeit mit ,*“: Hornstatus aufgrund von Elterninformationen oder Phanotyp
Codierungen Hornlosigkeit ohne Zeichen: Hornstatus aufgrund von Ergebnis aus der SNP-Typisierung

13.2 Erbfehler

Nachfolgend sind Erbfehler aufgefiihrt, die durch ihre Tierschutzrelevanz und/oder 6konomische Be-
deutung im Zuchtprogramm Berlcksichtigung finden. In Abhangigkeit von der Haufigkeit, in der diese
Erbfehler in der Population auftreten, wird festgelegt, bei welcher Gruppe (Bullen, die zur kinstlichen
Besamung eingesetzt werden; Bullenmutter; ET-Spendertiere) die routinemafige Untersuchung zu
erfolgen hat. Ferner ist festgelegt, welche Konsequenzen sich aus den Ergebnissen der Analyse flr
den weiteren Zuchteinsatz der Tiere ergeben. Sofern aus den Pedigree-Informationen begriindeter
Verdacht fur das Vorhandensein des Erbfehlers beim Probanden (Besamungsbullen, Bullenmditter,
ET-Spendertiere) besteht, muss eine Untersuchung erfolgen.
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Analyse- Test bei * Zeitpunkt Codierung Konsequenzen fur
Erbfehler verfahren | Besamungs- | Bullen- | ET-Spender- | der Analyse** Trager Nicht- den Zuchteinsatz bei
bullen mittern tieren Trager positivem Befund***
AR Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz ARC ARF Reglementierung
ZDL Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz ZLC ZLF Reglementierung
P Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz TPC TPF Reglementierung
FH2 Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz F2C F2F Reglementierung
DW Gentest r b.B. b.B. vorKB-Einsatz | pwc | DWF Reglementierung
BH2 Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz B2C B2F Reglementierung
FH5 Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz F5C F5F Reglementierung
BMS Gentest r b.B. b.B. vor KB-Einsatz MSC MSF Ausschluss

*  Gruppe, bei der der Test routinemafig (r) oder bei Bedarf (b.B.) durchgefihrt wird.
**  Stadium im Zuchtprogramm: (z.B. vor Besamungseinsatz; vor Spulung, bei Bedarf)

*** Reglementierung gemaf aktueller Vorgaben der Arbeitsgruppe Erbfehler:

Kennzeichnung der positiven Tiere, ein-

geschrankter Einsatz in der Zucht (keine Anpaarung an Merkmalstrager) oder Ausschluss der positiven

Bullen

Deckbullen, die Trager der aufgefiihrten Erbfehler sind, werden von der Verbandsanerkennung aus-
geschlossen.

14. Zustandigkeiten bei der Durchfiihrung von technischen Aufgaben
durch Dritte im Rahmen des Zuchtprogramms

Merkmale/ Art der Durchfiihrung Zustandigkeit
1. Erfassung Milchleistung und so- )
matische Zellzahl zustandiger Landeskontrollverband
2. Melkbarkeitsprifung Zustandiger Landeskontrollverband
3. Bewertung der auferen Erschei- Mitarbeiter der Qnetics GmbH
nung
4. Erfassung der Fruchtbarkeitsdaten | Tierbesitzer
5. Erfassung von Kalbedaten Tierbesitzer
6. Funktionale Merkmale Die fur die Berechnung der Zuchtwerte fir Nutzungsdauer er-
forderlichen Daten werden aus den von den Landeskontroll-
verbénden (siehe 1) und dem LTR sowie den von den Betrie-
ben gemeldeten Daten zusammengefasst und entsprechend
den aktuellen Zuchtwertschatzungen berechnet.
7. Erfassung von genetischen Beson- | Die Erfassung von genetischen Besonderheiten und Erbfeh-
derheiten und Erbfehlern lern erfolgt durch den Zuchtverband. Das Mitglied ist ver-
pflichtet alle bekannten Untersuchungsergebnisse an den
Zuchtverband fir die Zuchtbuchfihrung zur Verfiigung zu
stellen.
8. Durchfihrung von Zuchtwertschat- | Die Zuchtwertschatzung erfolgt durch die Bayrische Landes-
zungen anstalt fur Landwirtschaft (LfL Grub), dem Landesamt fiir
Geoinformation und Landentwicklung (LGL Kornwestheim)
und ZAR / ZuchtData Wien. Die Zusténdigkeiten der einzel-
nen Institute sind unter Pkt. 5 dieses Zuchtprogrammes be-
schrieben.
9. Genomische Untersuchung — GeneControl GmbH, Senator-Gerauer-Str.23 a, 85586
— SNP-Typisierung Grub, genlab@tzfgen-bayern.de
— Identitatskontrolle — vit, Heinrich-Schréder-Weg 1, 27283 Verden,
— Genetische Besonderheiten info@vit.de
— IFN Schénow, Bernauer Allee 10, 16321 Bernau bei
Berlin, info@ifn-schénow.de

Zuchtprogramm Fleckvieh - Doppelnutzung

-21-



mailto:genlab@tzfgen-bayern.de
mailto:info@vit.de
mailto:info@ifn-schönow.de

— Georg-August-Universitat, Tierarztliches Institut, Zent-
rum fur Molekulare Diagnostik, Burckhardtweg 2, 37077
Gdttingen, bsierak@gwdg.de

— Agrobiogen GmbH, Larezhausen 3, 86567 Hilgertshau-
sen, info@agrobiogen.de

15. Zusammenarbeit mit anderen Zuchtverbanden
Das Zuchtprogramm wird im Rahmen der Eurogenetik durchgefihrt.

16. Inkrafttreten
Dieses Zuchtprogramm tritt am 01.04.2025 in Kraft und wurde durch Vorstand und Aufsichtsrat
des LTR am 01.10.2024 beschlossen.
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Abklrzungsverzeichnis

ALLGEMEINE ANGABEN

DE 16 02345678

10/00123456
geb.

Zuchter
Besitzer

ET

ETN

ETC

EY

BM

13%

ZUCHTWERTE

gG

G bzw. GZW
MW
FW
FIT
Y4
VITAL
MBK
P
EGW
ND
KVm
KVp
T
Si.%
T6.
Betr.
n. LA

Lebensohrmarke nach VVVO
Herdbuchcode Deutschland, Herdbuch-Nr. Bulle
Geburtsdatum

Zlchter des Tieres

Besitzer des Tieres

Embryotransfer

Klon

1., 2. und 3. Generation nach dem Klon
Spendertier fur den Embryotransfer
Bullenmutter

Blutanteil Fremdrasse

samtliche Zuchtwerte des Tieres sind genomisch optimierte Zuchtwerte
Gesamtzuchtwert

Milchwert

Fleischwert

Fithesswert

Zellzahl

Vitalitatswert

Melkbarkeit

Persistenz

Eutergesundheitswert
Nutzungsdauer

Kalbeverhalten maternal
Kalbeverhalten paternal
Totgeburten maternal und paternal
Sicherheit Zuchtwerte in %

Anzahl Tochter

Anzahl Betriebe

aktuelle absolute Leistung

Zuchtwert [Termin der ZWS] Milch kg; Fett %; Fett kg; Eiweil3 %; Eiweil3 kg

BEWERTUNG

01/81 79 85 88

Bewertung in Noten fir Rahmen, Bemuskelung, Fundament, Euter
(Skala 68 -93), mit Angabe der Laktation

50 T 114 110109 110 (111)

50 Tochter wurden als Jungkihe linear beschrieben und bewertet.
Relativzuchtwerte fur Rahmen, Bemuskelung, Fundament, Euter
(und Euterreinheit).

LEISTUNGSINFORMATION

4/3 LA
4/2,84
HL 3
HL 16
2/1/305
200
100
1.PM

Anzahl Kalbungen / Anzahl Laktationen
Kalbungen / Leistung im 2,8-jahrigen Durchschnitt
Hoéchstleistung (305 Tg) mit Angabe der Laktation
Ho6chstleistung im Jahr 2016

2 Kalbungen / Erstlaktation / 305 Melktage
200-Tage-Leistung

100-Tage-Leistung

Erstes Probemelken
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+

ZKZ
EKA
NTZ
AUS
HKL

Leistung abgeschlossen
Zwischenkalbezeit
Erstkalbealter
Nettozunahme
Ausschlachtung
Handelsklasse

Genetische Besonderheiten/ Erbfehler

BB
AB
AA

A2A2
A1A2
Al1Al

Kappa Kasein

Beta Kasein

phéanotypisch hornlos (genetischer Status unbekannt)

heterozygot hornlos (Basis: Abstammung bzw. Nachkommenpriifung)
heterozygot hornlos (Basis: SNP-Typisierung)

heterozygot hornlos (Basis: Gentest)

homozygot hornlos (Basis: Abstammung bzw. Nachkommenpriifung)
homozygot hornlos (Basis: SNP-Typisierung)

homozygot hornlos (Basis: Gentest)

gehdrnt (Basis: Gentest)

phanotypisch gehérnt bzw. gehérnt laut Abstammung
gehornt (Basis: SNP-Typisierung)

phénotypisch Wackelhorn und heterozygot hornlos laut SNP-Typisierung
phanotypisch Wackelhorn und heterozygot hornlos laut Gentest
phanotypisch Wackelhorn, kein Test

Arachnomelie .F Code fur Nichttrager
Zinkdefizienz-like Syndrom .C Code fur Trager
Thrombopathie .S Code fir Trager homozygot
Minderwuchs

Zwergwuchs

Fleckvieh Haplotyp 5
Fleckvieh Haplotyp 4
Ménnliche Subfertilitat
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